
Artikel 103

1 Jeder Bürger kann sich mit Eingaben (Vorschlägen, 
Hinweisen, Anliegen oder Beschwerden) an die Volksver
tretungen, ihre Abgeordneten oder die staatlichen und wirt
schaftlichen Organe wenden. Dieses Recht steht auch den 
gesellschaftlichen Organisationen und den Gemeinschaften 
der Bürger zu. Ihnen darf aus der Wahrnehmung dieses 
Rechts kein Nachteil entstehen.
2 Die für die Entscheidung verantwortlichen Organe sind 
verpflichtet, die Eingaben der Bürger oder der Gemein
schaften innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist zu 
bearbeiten und den Antragstellern das Ergebnis mitzu
teilen.
3 Das Verfahren der Bearbeitung der Eingaben wird 
durch Gesetz bestimmt.

Artikel 104

1 Für Schäden, die einem Bürger oder seinem persön
lichen Eigentum durch ungesetzliche Maßnahmen von Mit
arbeitern der Staatsorgane zugefügt werden, haftet das 
staatliche Organ, dessen Mitarbeiter den Schaden verursacht 
hat.
2 Voraussetzungen und Verfahren der Staatshaftung wer
den durch Gesetz geregelt.
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